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 Veröffentlicht am 26.09.1995

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §10 Abs1;

AlVG 1977 §9 Abs1 idF idF 1993/502 ;

AVG §45 Abs3;

Rechtssatz

Die Zuweisung zu einer Maßnahme zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt setzt voraus, daß die Gründe, nach

denen das Arbeitsamt eine solche Maßnahme für erforderlich erachtet, dem Arbeitslosen erö=net und ihm

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete Diverses
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